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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.1 ist die Tragfähigkeit und Standsicherheit von Flächen und Aufbauten entsprechend der zu erwartenden Belastungen gegeben? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Flächen und Aufbauten müssen so bemessen und beschaffen sein sowie so aufgestellt, unterstützt, ausgesteift, eingehängt und ver-
ankert werden, dass sie die bei der vorgesehenen Verwendung anfallenden statischen und dynamischen Lasten aufnehmen und ablei-
ten können.  

Sie müssen auch während des Auf- und Abbaus standsicher und, wenn sie betreten werden, tragfähig sein. 

Bühnenböden, Schnürböden, Galerien und Tribünen müssen hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit nach DIN 1055-3 "Lastannahmen für Bau-
ten, Verkehrslasten" ausgeführt sind. 
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B3.3. Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.2 Ist der Bühnenboden frei von Stolperstellen, Splittern sowie fugendicht ausgeführt? 

Sind betriebsbedingte Öffnungen nicht größer als 20 mm? 

Ist die Bühne gefahrlos zu erreichen/zu verlassen? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Szenenflächen, Aufbauten und Dekorationen müssen so beschaffen sein, dass alle Personen auf der Bühne sicher agieren können. 

Insbesondere müssen 

 Bühnenböden eben, splitterfrei und fugendicht, 

 betriebsbedingte Spalten und Öffnungen in Bühnenböden von mehr als 20 mm Breite abgedeckt, 

 Bodenbeläge, z. B. Teppiche, gegen Verrutschen gesichert und 

 Szenenflächen gegenüber benachbarten, nicht tragfähigen Flächen, z. B. gespannte Folien oder Papierflächen gesichert sein.  

Als Richtwert für die Neigung von begehbaren Flächen gilt eine Steigung von 8 % (ca. 5°).  

Bei stärkeren Neigungen sind zusätzliche Schutzmaßnahmen (z. B. rutschhemmender Untergrund oder geeignetes Schuhwerk) zu 
treffen.  
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.3 Sind aus mehreren Teilen zusammengesetzte Aufbauten gegen Auseinandergleiten gesichert? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Szenenflächen, Aufbauten und Dekorationen müssen so beschaffen sein, dass alle Personen auf der Bühne sicher agieren können. 

Insbesondere müssen aus mehreren Bauteilen bestehende Aufbauten, z. B. Podien, gegen Auseinandergleiten gesichert, 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.4 Ist die Szenenfläche/Bühne, die mehr als 1 m über den angrenzenden Flächen liegt, mit Einrichtungen versehen, die einen Absturz verhindern? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Arbeitsplätze, Szenenflächen, Verkehrswege und Zugänge, die gegen- über angrenzenden Flächen höher als 1 m liegen, müssen 
wirksame Einrichtungen gegen Abstürzen von Personen haben, z. B. feste Geländer. 

Bei szenischen Aufbauten, die nur von unterwiesenen Personen benutzt werden, dürfen statt fester Geländer auch Bühnengeländer 
oder straff gespannte Seile verwendet werden. 

Bühnengeländer müssen der Last einer sich unter 45° anlehnenden Person mit 80 kg Gewicht standhalten. 

Lassen sich im Einzelfall aus zwingenden szenischen Gründen keine Einrichtungen gegen Abstürzen verwenden, müssen an deren 
Stelle Einrichtungen zum Auffangen abstürzender Personen vorhanden sein, z. B. Auffangnetze oder Anseilsicherungen. 

Sollte auch die Verwendung von Auffangeinrichtungen aus zwingenden szenischen Gründen nicht möglich sein, muss die Absturzkan-
te gekennzeichnet und bei allen Beleuchtungsverhältnissen deutlich erkennbar sein, z. B. durch selbstleuchtende oder stark reflektie-
rende Bänder, Lichtketten oder Fußrampen. 

Absturzkanten sind auch Bühnenvorderkanten zum Orchestergraben und zum Zuschauerraum. 

Einrichtungen gegen Abstürzen können auch bei Höhenunterschieden von weniger als 1 m erforderlich sein, insbesondere wenn die 
Absturzkante nicht erkennbar ist. 

An Durchgängen in Schutzvorhängen und an Vorbühnenauftritten muss durch Warnschilder auf die Absturzgefahr hinter dem Vorhang 
hingewiesen werden. 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.5 Sind alle Zu -/Abgänge zur Bühne/Szenenfläche genügend hell, schlagschatten- und blendfrei beleuchtet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

In betriebsmäßig verdunkelten Räumen müssen Einrichtungen vorhanden sein, die eine sichere Orientierung auch im Dunkeln ermög-
lichen.  

Diese Forderung ist z.B. durch das Anbringen von Orientierungslichtern oder reflektierender bzw. nachleuchtender Markierungen er-
füllt. 

Flexible und verschiebbare Treppen an Bühnenvorderkanten sind gegen Verrutschen zu sichern. 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.6 Sind bei Aulen für mehr als 200 Personen zusätzlich die Forderungen der Versammlungsstättenverordnung (MVStättVO)  beachtet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Veranstaltungsstätten sind alle Betriebsstätten in Gebäuden oder im Freien mit Bühnen oder Szenenflächen für Darstellungen ein-
schließlich der erforderlichen Einrichtungen und Geräte.  

Dies sind zum Beispiel Theater, Freilichtbühnen, Mehrzweckhallen sowie Spiel- und Szenenflächen in Konzertsälen und Schulen. 

 

Unter die Muster Versammlungsstätten Verordnung fallen:  

 Veranstaltungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucherinnen und Besucher fassen, oder mit 
mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsa-
me Rettungswege haben; 

 Veranstaltungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbereich mehr als 1.000 Besucher fasst und die ganz oder 
teilweise aus baulichen Anlagen bestehen. 

 

Arbeitshilfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundstellen 

MVStättV 

 

 

 

 

 

 

Bezugsquellen 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

DGUV Publikationen: www.dguv.de 

 

Staatliches Regelwerk 

BMJ-Startseite: www.juris.de 

BAuA: www.baua.de 

RiSU 
HessGISS 
 

 

http://www.dguv.de/
http://www.juris.de/
http://www.baua.de/


Hessisches Kultusministerium 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen 
 

Detailinformation zur Gefährdungsbeurteilung 

 
Stand 2016 

1 
 

 

 

B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.7 Sind Aufbauten, Dekorationen, Beleuchtungs-, Bild- und Filmwiedergabegeräte, Kostüme und Requisiten so beschaffen, dass Verletzungen durch 

Splitter und scharfe Kanten sowie gesundheitliche Schädigung durch giftige Farben, Lösungs- und Imprägniermittel und durch gesundheits- 

schädliche Gase, Dämpfe und Stäube ausgeschlossen werden? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Dekoration, Kostüme, Möbel, Requisiten und Effekte sind so auszuführen und müssen so beschaffen sein, dass bei bestimmungsge-
mäßem Gebrauch Verletzungen sowie gesundheitliche Schädigungen vermieden werden. 

Diese Forderung ist z.B. erfüllt, wenn 

 elektrische Geräte den einschlägigen VDE-Bestimmungen entsprechen; 

 die Gefahrstoffverordnung eingehalten wird, z.B. bei Verwendung von chemischen Nebeln, Klebern, Löse- und Impräg-
niermitteln sowie Kunststoffschaum; 

 Glas mit Splitterschutzfolie oder durchsichtiger Kunststoff als Glasersatz verwendet wird; 

 Lasergeräte der UVV „Laserstrahlung“ und DIN 56 912 „Sicherheitstechnische Anforderungen für Bühnenlaser und Büh-
nenlaseranlagen“ entsprechen; 

 Waffen mit scharfen Kanten, Schneiden und Spritzen für Kampfszenen nicht verwendet werden; 

 Abgase von Verbrennungsmotoren unmittelbar ins Freie geleitet werden oder deren Bestandteile nicht in schädlicher Kon-
zentration in die Atemluft gelangen können. 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.8 Sind Szenenpodien, Verkleidungen, Vorhang, Dekoration und Deckenverkleidung aus mind. schwer entflammbarem und auch nicht abtropfendem 

Material? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Aufbauten und Dekoration, mit Ausnahme von Möbeln und Requisiten, müssen mindestens schwer entflammbar sein. 

Die Eigenschaft „schwer entflammbar“ ist z.B. in DIN 4102-1 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prüfungen“ festgelegt. 

Davon darf nur abgewichen werden, wenn dies aus szenischen Gründen unumgänglich ist und besondere Brandschutzmaßnahmen 
getroffen sind. 

Besondere Brandschutzmaßnahmen sind mit der örtlich zuständigen Feuer wehr abzustimmen.  

Dies ist auch erforderlich, wenn sich Kraftstoffbehälter von Verbrennungsmotoren in Veranstaltungs- und Produktionsstätten befinden. 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.9 Werden pyrotechnische Gegenstände nur unter Aufsicht der Feuerwehr verwendet/gezündet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Pyrotechnische Effekte werden durch das Sprengstoffrecht geregelt.  

Für den Umgang mit pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen der Klassen I, II, T1 sowie Anzündmitteln in Veranstaltungsstätten ist 
darauf zu achten, dass nur fachlich geeignete Personen wie Pyrotechniker oder verantwortliche Personen eingesetzt werden. 

Pyrotechnische Effekte werden bei Aufführungen gerne genutzt, um spannungsgeladene Atmosphären und Aktivitäten zu erzeugen.  

Viele pyrotechnische Effekte lassen sich durch Wasser nicht löschen bzw. brennen nach dem erneuten Kontakt mit Sauerstoff selbst-
ständig weiter. Es sind deshalb in Absprache mit der Feuerwehr geeignete Löschmittel bereitzustellen. 

Die geplante Verwendung pyrotechnischer Effekte ist den zuständigen Behörden spätestens 14 Tage vor der Veranstaltung schriftlich 
anzuzeigen. 

Zuständige Behörden sind: 

 das Amt für Arbeitsschutz bei den Regierungspräsidien 

 das städtische Ordnungsamt 

 die zuständige Dienststelle des vorbeugenden Brandschutzes  

Je nach Kommune sind eventuell noch weitere Stellen, wie z. B. die Polizei, zu informieren.  
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.10 Wird bei Umgang mit Schusswaffen nur ungefährliche Munition verwendet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Es darf nur zulässige Kartuschenmunition verwendet werden. Bei Kartuschenmunition handelt es sich um Hülsen mit Ladungen, die 
kein Geschoss enthalten. 

Anscheinswaffen sind in gesicherten Behältern zu transportieren und stets gegen unbefugten Zugriff zu sichern. 

Beim Einsatz von Schusswaffen ist weiterhin zu beachten, dass beim Abfeuern sowohl Verbrennungsrückstände ausgeworfen werden 
als auch schädigende Lärmpegel das Gehör erreichen können. Deshalb sollte beim Einsatz von Schusswaffen stets erwogen werden, 
ob der Knall nicht beispielsweise über Lautsprecher eingespielt werden kann. Ist dieses aus zwingenden szenischen Gründen nicht 
möglich, sind die Darsteller über die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen zu unterweisen und der Vorgang ist unter Anwendung von 
Schutzmaß- nahmen ausreichend zu proben.  

Bezüglich der Verwendung von Schusswaffen sind die zuständigen Behörden zu informieren und der Einsatz ist mit ihnen abzustim-
men.  

Sollen Schusswaffen von Minderjährigen abgefeuert werden, ist zusätzlich die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
einzuholen. 

Scharfe Waffen dürfen auch als Requisite nicht verwendet werden.  
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.11 Ist gewährleistet, dass im Bühnenbereich nicht mit Feuer und offenem Licht umgegangen sowie nicht geraucht wird (Verbotszeichen)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Für kleinere Effekte, wie Kerzen als Tischdekoration oder szenisch bedingtes Rauchen, können mit der Feuerwehr Sonderabsprachen 
in Form von Dauergenehmigungen beziehungsweise Betriebs- oder Verfahrensanweisungen vereinbart werden. 

Brennende Kerzen sind jedoch grundsätzlich standsicher in nicht brennbaren Kerzenhaltern aufzustellen. Der Standort muss sich in 
sicherer Entfernung von brennbaren Dekorationen befinden. 

Bei der Festlegung des Schutzabstands ist auch das Umfallen der Kerzen zu berücksichtigen.  

Deshalb sollten anstatt echter Kerzen vorzugsweise batteriebetriebene Kerzen eingesetzt werden. 

Bei der Verwendung offenen Feuers ist grundsätzlich darauf zu achten, dass sich das Feuer durch Funkenflug, Wärmestrahlung oder 
Wärmeleitung nicht auf andere Bereiche übertragen kann. Dies betrifft insbesondere schwer zu löschende Bereiche wie Unterkonstruk-
tionen von Bühnen und Podesten, Lüftungskanäle, Versorgungsschächte etc., in welchen sich häufig brennbare Staubansammlungen 
bilden, die bereits durch Funken oder herabtropfende brennende Flüssigkeiten entzündet werden können. 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.12 Sind in Reihen angeordnete Sitzplätze unverrückbar befestigt aufgestellt? 

Ist der Durchgang zwischen den Stuhlreihen mind. 40 cm breit (bei mehr als 100 Personen)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Durch eine geordnete Bestuhlung wird eine schnelle Evakuierung des Zuschauerraumes im Notfall sichergestellt. In Reihen angeord-
nete dauerhafte Sitzplätze in Veranstaltungsstätten müssen deshalb unverrückbar befestigt sein. Werden nur vorübergehend Stühle 
aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen, z. B. durch Verhaken, fest miteinander zu verbinden. 

Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein und zwischen den einzelnen Sitzplatzreihen muss eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 0,40 m vorhanden sein. Um den Komfortansprüchen der Besucher gerecht zu werden, sollten diese Mindestmaße über-
troffen werden. 

Werden Sitzplatzreihen zu Blöcken zusammengefasst, dürfen diese maximal aus 30 Sitzplatzreihen bestehen. Hinter und zwischen 
diesen Blöcken sind mindestens 1,20 m breite Gänge anzuordnen. Seitlich eines Ganges dürfen maximal 10 Sitzplätze und zwischen 
zwei Gängen maximal 20 Sitzplätze angeordnet sein. 

Wie die Stühle bei variabler Bestuhlung in Veranstaltungsstätten aufgestellt werden können und wie viele Besucherplätze maximal zur 
Verfügung stehen, ist in bauaufsichtlich genehmigten Bestuhlungsplänen für die jeweilige Veranstaltungsstätte festgelegt, wobei es 
meist mehrere Bestuhlungspläne für verschiedene Nutzungsarten in einer Veranstaltungsstätte gibt.  

Auch bei einer Veranstaltung ohne Bestuhlung ist die Anzahl der Stehplätze in einem Bestuhlungsplan festgelegt. Der jeweils genutzte 
Bestuhlungsplan ist in der Nähe des Haupteinganges zum Zuschauerraum gut sichtbar anzubringen. 

Für Rollstuhlbenutzer müssen mindestens ein Prozent der Besucherplätze, jedoch mindestens zwei Plätze, auf ebenen Standflächen 
vorhanden sein. Die Plätze selbst und die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen. 
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B3.3 Aula, Bühnen, Szenenflächen 

o 3.3.13 Werden sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen (falls vorhanden)  fristgemäß durch ermächtigte Sachverständige geprüft? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Die Ergebnisse der Prüfungen sind zu dokumentieren, z. B. in einem Prüfbuch.  

Sofern bei der Prüfung Mängel festgestellt wurden, sind diese schnellstmöglich zu beheben.  

Bestehen aufgrund der Mängel Bedenken gegen den Weiterbetrieb, sind die Einrichtungen außer Betrieb zu nehmen und dürfen erst 
wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Mängel behoben wurden. 

Werden aufgrund des Prüfergebnisses des Sachverständigen Nachprüfungen erforderlich, so ist das Prüfergebnis der für den Arbeits-
schutz zuständigen Behörde sowie dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung mitzuteilen. 
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